
 

BÜRGERSCHAFT 

DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 22/8389
22. Wahlperiode 14.06.22

Große Anfrage 

der Abgeordneten Deniz Celik, Cansu Özdemir, Sabine Boeddinghaus,  
Dr. Carola Ensslen, Olga Fritzsche, Norbert Hackbusch, Stephan Jersch,  

Metin Kaya, Dr. Stephanie Rose, David Stoop, Heike Sudmann  
und Insa Tietjen (DIE LINKE) vom 19.05.22 

und Antwort des Senats 

Betr.: Verfahren gegen Polizeibedienstete und Aktivist:innen im Rahmen des 
G20-Gipfels und der Gipfelproteste und rechtliche Aufarbeitung des G20-
Gipfels 

Seit dem G20-Gipfel in Hamburg sind mittlerweile fast fünf Jahre vergangen 
und noch immer dauert die juristische Aufarbeitung an. Die Folgen des G20-
Gipfels waren sehr unterschiedlich. Während Polizeigewalt nahezu aus-
nahmslos straffrei geblieben ist, stehen zahlreiche Aktivist:innen immer noch 
unter dem Druck der Strafverfolgung, beispielsweise die Betroffenen der  
Demonstration am Rondenbarg am 07.07.2017, die brutal von der Polizei zer-
schlagen wurde.  

Einige Verwaltungsgerichtsverfahren haben mittlerweile bestätigt, dass poli-
zeiliche Maßnahmen, etwa die Abriegelung der Elbinsel Entenwerder oder 
pauschale Versammlungsverbote rechtswidrig waren. Politische Konsequen-
zen blieben jedoch bisher trotzdem aus: Der Innensenator Andy Grote hat kei-
nerlei Verantwortung übernommen; der damalige Bürgermeister Olaf Scholz 
ist sogar unbeschadet der Verfehlungen im Zusammenhang mit dem G20-Gip-
fel mittlerweile Bundeskanzler und der damalige Gesamteinsatzleiter der Poli-
zei Harmut Dudde wurde für seine harte Linie der Protestniederschlagung  
befördert. 

Wir fragen den Senat: 

Aktueller Stand der Ermittlungen gegen Polizeibedienstete im Kontext des 
G20-Gipfels 

1. Wie viele Ermittlungsverfahren gegen Polizeibedienstete im Rahmen des 
G20-Gipfels und der Gipfelproteste, denen strafrechtliche Vorwürfe gegen 
Polizeibedienstete zugrunde liegen, gibt es mit dem Stand der Beantwor-
tung der Anfrage? 

2. Wie viele Ermittlungsverfahren wurden von Amts wegen, wie viele auf-
grund von Anzeigen von Hinweisgebern, die sich direkt an das D.I.E. wen-
den, wie viele durch Hinweise an die Soko „Schwarzer Block“, wie viele 
aufgrund von Anzeigen von Polizeibediensteten und wie viele aufgrund 
von Selbstanzeigen eingeleitet? 

3. Von wie vielen Geschädigten geht das D.I.E. im Rahmen der Ermittlungen 
wegen des Verdachts der Körperverletzung aus? 
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4. Von wie vielen Geschädigten geht das D.I.E. im Rahmen der Ermittlungen 
wegen des Verdachts der übrigen Delikte aus? 

5. Wie viele der Geschädigten im Rahmen der Ermittlungen wegen des Ver-
dachts der Körperverletzung konnten aktuell noch nicht identifiziert wer-
den? 

6. Wie viele der Geschädigten konnten im Rahmen der Ermittlungen wegen 
des Verdachts wegen der übrigen Delikte aktuell noch nicht identifiziert 
werden? 

Siehe Drs. 22/7880. Die Datenlage hat sich nicht verändert. 

7. Wie viele der vom D.I.E. beziehungsweise der Staatsanwaltschaft gegen 
Polizeibedienstete geführten Ermittlungsverfahren wurden bis zum aktu-
ellen Zeitpunkt eingestellt, weil der:die Tatverdächtige nicht identifiziert 
werden konnte? 

8. Wie viele der vom D.I.E beziehungsweise der Staatsanwaltschaft gegen 
Polizeibedienstete geführten Ermittlungsverfahren wurden bis zum aktu-
ellen Zeitpunkt auf welcher Rechtsgrundlage und aus welchen Gründen 
eingestellt? Bitte die Tabelle aus Drs. 22/341 und zuletzt 22/7880 entspre-
chend aktualisieren und ergänzen.  

9. In wie vielen der nach § 170 Absatz 2 StPO eingestellten Verfahren wurde 
der:die Beschuldigte nicht ermittelt? 

Seit Drs. 22/7880 gab es eine weitere Verfahrenseinstellung gemäß § 170 Absatz 2 
StPO. Mit Stand vom 10. Juni 2022 wurden insgesamt 145 Ermittlungsverfahren gemäß 
§ 170 Absatz 2 StPO eingestellt. Die gegenüber der Drs. 22/7880 gleichgebliebene  
Anzahl eingestellter Ermittlungsverfahren ist durch gegebenenfalls zwischenzeitlich  
erfolgte Wiederaufnahmen erklärbar. Die Daten stehen unter dem Vorbehalt der voll-
ständigen und richtigen Erfassung im Vorgangsverwaltungs- und -bearbeitungssystem 
MESTA. 

In Fortführung der Tabelle in Drs. 22/7880 werden mit Stand vom 10. Juni 2022 folgen-
de weitere Verfahrenseinstellungen mitgeteilt: 

Lfd. Nr.  Tatvorwurf Einstellung gemäß § 170 Abs. 2 StGB 
27/18 Körperverletzung im Amt Rechtfertigungsgründe oder Schuldaus-

schließungsgründe sind gegeben. 
9/17 Körperverletzung im Amt Täterschaft, Tat oder Tatumstände nicht 

nachweisbar 

Von den 145 Verfahren, die zum 10. Juni 2022 gemäß § 170 Absatz 2 StPO eingestellt 
waren, wurden 73 Verfahren gegen einen oder mehrere namentlich konkretisierte  
Beschuldigte geführt. In insgesamt 72 Verfahren wurde der oder die Beschuldigte nicht 
ermittelt. Dies wirkte sich aber nur im Umfang des in Drs. 21/12897 genannten Maßes 
auf die Einstellungsentscheidung aus.  

Im Übrigen siehe Drs. 22/7880. 

10. Sind im Falle der Einstellungen nach § 170 Absatz 2 StPO Einstellungs-
mitteilungen an die Beschuldigten versandt worden?  

Wenn ja, wie viele?  

Wenn nein, warum nicht?  

11. Sind im Falle der Einstellung nach § 170 Absatz 2 StPO Einstellungsmit-
teilungen an die Geschädigten versandt worden?  

Wenn ja, wie viele?  

Wenn nein, warum nicht? 

12. Haben Geschädigte bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt von der Möglichkeit 
des § 172 StPO Gebrauch gemacht?  

Wenn ja, wie viele und mit welchem Ergebnis? 
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Siehe Drs. 22/5930. In einem Fall wurde das Verfahren erneut gemäß § 170 Absatz 2 
StPO eingestellt. Gegen die Einstellung des Verfahrens wurde erneut Beschwerde ein-
gelegt. 

13. In wie vielen der eingestellten Verfahren wurde der:die Beschuldigte  
jeweils vorgeladen und vernommen? 

In 44 eingestellten Verfahren wurden 61 Beschuldigte vorgeladen. In zehn eingestellten 
Verfahren wurden 14 Beschuldigte vorgeladen und vernommen. 

14. In wie vielen der eingestellten Verfahren wurde der:die Geschädigte  
jeweils vorgeladen und vernommen? 

In 67 eingestellten Verfahren wurden 91 Geschädigte vorgeladen. In 51 eingestellten 
Verfahren sind 60 Geschädigte vorgeladen und vernommen worden. 

15. In wie vielen der eingestellten Verfahren wurden Zeug:innen jeweils vor-
geladen und vernommen? 

In 65 eingestellten Verfahren wurden 222 Zeuginnen und Zeugen vorgeladen. In  
57 eingestellten Verfahren wurden 200 Zeuginnen und Zeugen vorgeladen und ver-
nommen. 

16. In wie vielen der eingestellten Verfahren wurden weitere Ermittlungsmaß-
nahmen angestrengt (bitte die jeweiligen Ermittlungsmaßnahmen benen-
nen)? 

Siehe Drs. 21/12897. 

17. In wie vielen der eingestellten Verfahren wurde der:die Beschuldigte  
anwaltlich vertreten? 

In 34 eingestellten Verfahren ließen sich Beschuldigte anwaltlich vertreten. 

18. In wie vielen der eingestellten Verfahren wurden Entschädigungszahlun-
gen und wenn ja, in welcher Höhe an Geschädigte ausgezahlt? 

19. In wie vielen der eingestellten Verfahren wurde das Angebot von Entschä-
digungszahlungen von Geschädigten abgelehnt? 

Eine Beantwortung der Fragestellungen wäre nur durch eine händische Auswertung 
nahezu sämtlicher Verfahrensakten aus dem Register 7320 Js möglich, da in MESTA 
nicht erfasst wird, ob Belehrungen gemäß § 9 Absatz 1 Satz 5 StrEG erforderlich waren 
oder Entschädigungszahlungen geleistet wurden. Eine Beiziehung und Auswertung die-
ser im dreistelligen Bereich liegenden Verfahrensakten ist in der zur Beantwortung einer 
Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. 

20. In wie vielen der (bisher) nicht eingestellten Verfahren wurde der:die  
Beschuldigte jeweils vorgeladen und vernommen? 

In drei nicht eingestellten Verfahren wurden acht Beschuldigte vorgeladen. Vernehmun-
gen der Beschuldigten sind in den bisher nicht eingestellten Verfahren nicht erfolgt. 

21. In wie vielen der (bisher) nicht eingestellten Verfahren wurde der:die  
Geschädigte jeweils vorgeladen und vernommen? 

In vier nicht eingestellten Verfahren wurden fünf Geschädigte vorgeladen und vernom-
men. 

22. In wie vielen der (bisher) nicht eingestellten Verfahren wurden Zeug:innen 
jeweils vorgeladen und vernommen? 

In vier nicht eingestellten Verfahren wurden 61 Zeuginnen und Zeugen vorgeladen. In 
vier nicht eingestellten Verfahren wurden 146 Zeugen – auch durch Zeugenfragebogen 
– vernommen. 

23. In wie vielen der (bisher) nicht eingestellten Verfahren wurden weitere  
Ermittlungsmaßnahmen angestrengt (bitte die jeweiligen Ermittlungsmaß-
nahmen benennen)? 

Siehe Drs. 22/7880. 
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24. In wie vielen der (bisher) nicht eingestellten Verfahren war der:die  
Beschuldigte anwaltlich vertreten? 

In zwei nicht eingestellten Verfahren lassen sich Beschuldigte anwaltlich vertreten. 

25. Wie viele Zeug:innen wurden in den Verfahren gegen Polizeikräfte im  
Zusammenhang mit dem G20-Gipfel bisher insgesamt vorgeladen und/ 
oder vernommen? 

Das Dezernat Interne Ermittlungen (D.I.E.) hat insgesamt 387 Zeuginnen und Zeugen 
(einschließlich Geschädigten) vorgeladen und 427 Zeuginnen und Zeugen (einschließ-
lich Geschädigten) – auch durch Zeugenfragebogen – vernommen. 

26. Wie viele der als Zeug:innen in dem Verfahren gegen Polizeibedienstete 
im Zusammenhang mit G20 vorgeladenen oder vernommenen Personen 
waren zum Zeitpunkt der Vorladung oder der Vernehmung selbst Beschul-
digte in einem Strafverfahren im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel? 

Zum Zeitpunkt der Vorladung durch das D.I.E. waren 47 Zeuginnen und Zeugen (ein-
schließlich Geschädigte) selbst Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren im Zusam-
menhang mit dem G20-Gipfel. 

27. Waren zum Zeitpunkt, in dem sie von der D.I.E. als potenzielle Zeug:innen 
erkannt wurden, deren Strafverfahren bereits anhängig? 

Bei 46 Zeuginnen beziehungsweise Zeugen (einschließlich Geschädigte) waren zum 
Zeitpunkt, als sie vom D.I.E. als solche erkannt wurden, Ermittlungsverfahren anhängig. 
Bei einem Zeugen leitete die Staatsanwaltschaft nach Abschluss des beim D.I.E.  
geführten Verfahrens ein Verfahren wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung 
gemäß § 164 StGB ein. 

28. Welche (Ermittlungs-)Maßnahmen wurden in den Verfahren, die letztend-
lich nach § 170 Absatz 2 StPO eingestellt wurden, weil der:die tatverdäch-
tige Polizeibedienstete nicht identifiziert werden konnte, jeweils unternom-
men, um deren Identität aufzuklären? Bitte einzeln auflisten. 

29. Wie viele der Geschädigten wegen Körperverletzung im Amt und wie viele 
der Geschädigten insgesamt sind selbst Beschuldigte in einem Strafver-
fahren im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel, und waren zum Zeitpunkt, 
in dem sie von der D.I.E. als Geschädigte identifiziert wurden, deren Straf-
verfahren bereits anhängig? 

Siehe Drs. 22/341. 

30. Wie viele Ermittlungsverfahren gegen Polizeibedienstete haben bis zum 
aktuellen Zeitpunkt zu einer Anklage oder einem Strafbefehl geführt und 
wie ist der jeweilige Verfahrensstand? 

Siehe Drs. 22/5930. 

Noch nicht eingestellte Verfahren gegen Polizist:innen im Zusammenhang mit 
dem G20-Gipfel 

In Drs. 22/7880 gibt der Senat an, welche der Verfahren gegen Polizist:innen 
im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel noch offen sind (siehe Anlage von  
Drs. 22/7880).  

31. Wie viele Beschuldigte und wie viele Geschädigte gibt es bei den dort  
genannten einzelnen Verfahren jeweils? 

32. Welchen Stand haben die in Drs. 22/7880 als noch offen aufgeführten 
Verfahren zum gegenwärtigen Zeitpunkt? 

33. Welche Ermittlungsschritte stehen bei dem jeweiligen Verfahren jeweils 
noch aus? 

Zu den noch nicht abgeschlossenen Verfahren können zum Stichtag 10. Juni 2022 fol-
gende Angaben gemacht werden: 
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Lfd. 
Nr.  

Anzahl  
Beschul-
digte 

Anzahl  
Geschä-
digte 

Sachstand Ausstehende 
Ermittlungs-
schritte 

33/17 Unbekannt, 
da nicht  

ermittelbar 

2 Das Verfahren befindet sich in der 
abschließenden Bearbeitung. 

Keine 

35/17 3 1 Das Verfahren wurde gemäß § 170 
Abs. 2 StPO eingestellt, wogegen 
Beschwerde eingelegt wurde. Der 
Bevollmächtigte des Beschwerde-
führers hat eine Beschwerdebe-
gründung angekündigt, die derzeit 
abgewartet wird. 

Keine 

94/17 3 1 Das Verfahren befindet sich in der 
abschließenden Bearbeitung. 

Keine 

36/18 Unbekannt, 
da nicht  

ermittelbar 

1 Das Verfahren befindet sich in der 
abschließenden Bearbeitung. 

Keine 

Die weiteren in der Anlage zu der Drs. 22/7880 genannten Verfahren mit den laufenden 
Nummern 27/18 und 9/17 sind mittlerweile gemäß § 170 Absatz 2 StPO eingestellt wor-
den, siehe Antwort zu den Fragen 7., 8. und 9. 

34. Wann ist mit einem Abschluss der Ermittlungen und einer Entscheidung 
über den weiteren Fortgang des Verfahrens zu rechnen? 

Wann in den noch nicht abgeschlossenen Verfahren mit einem Abschluss der Ermitt-
lungen zu rechnen ist, kann nicht sicher prognostiziert werden. 

35. In Drs. 21/12897 wird angegeben welche der Verfahren gegen Polizei-
kräfte auf Hinweise der Soko „Schwarzer Block“ eingeleitet wurden. In 
Drs. 22/341 wird der Stand der jeweiligen Verfahren angegeben. Um wel-
chen Sachverhalt handelt es sich bei dem Verfahren mit dem Aktenzei-
chen 730 Js 20/18 (bitte Kurzsachverhalt unter Nennung des Tages und 
Ortes angeben) und wie ist der Stand des Verfahrens?  

In dem Verfahren 7320 Js 20/18 wurde einem Polizeibeamten vorgeworfen, am 7. Juli 
2017 im Rondenbarg 22 ohne rechtfertigenden Grund mit der Hand eine schlagartige 
Bewegung in Richtung des Kopfes eines am Straßenrand stehenden Demonstranten 
ausgeführt zu haben. Das Ermittlungsverfahren wurde am 25. Juni 2020 gemäß § 170 
Absatz 2 StPO eingestellt, weil der Sachverhalt nicht aufgeklärt und das Vorliegen einer 
Körperverletzung nicht festgestellt werden konnte. Ein Geschädigter konnte nicht ermit-
telt werden. 

Verfahren gegen Aktivist:innen im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel 

Mit den Antworten auf Drs. 22/8148 hat der Senat einen Überblick über die 
juristische Aufarbeitung gegen Aktivist:innen wegen des Anfangsverdachts  
einer Straftat im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel gegeben. Allerdings 
konnte ein großer Teil der Fragen innerhalb der für eine Schriftliche Kleine 
Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht beantwortet werden. Die für eine 
Große Anfrage zur Verfügung stehende Zeit soll dazu nun die Gelegenheit 
geben.  

36. Wie viele Verfahren wurden gegen wie viele Beschuldigte wegen des  
Anfangsverdachts einer Straftat im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel 
insgesamt eingeleitet? Bitte nach Möglichkeit das vorgeworfene Delikt  
angeben. 

37. Wie viele der Verfahren gegen wie viele Beschuldigte wegen des  
Anfangsverdachts einer Straftat im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel 
richten sich gegen Bekannt (Js) und Unbekannt (UJs)? Bitte nach Mög-
lichkeit das vorgeworfene Delikt angeben. 
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38. Bei wie vielen der Verfahren gegen wie viele Beschuldigte wegen des  
Anfangsverdachts einer Straftat im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel 
wurden insgesamt Anklagen erhoben? Bitte nach Möglichkeit das vorge-
worfene Delikt angeben. 

39. Bei wie vielen der Verfahren gegen wie viele Beschuldigte wegen des  
Anfangsverdachts einer Straftat im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel 
wurden insgesamt Strafbefehle erlassen? Bitte nach Möglichkeit das vor-
geworfene Delikt angeben. 

40. Wie viele Verurteilungen gegen wie viele Beschuldigte wegen einer Straf-
tat im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel hat es insgesamt gegeben? 
Bitte differenzieren nach Urteil und Strafbefehlen und nach Möglichkeit 
das vorgeworfene Delikt angeben. 

41. Wie viele Freisprüche hat es gegen wie viele Beschuldigte wegen einer 
Straftat im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel insgesamt gegeben? Bitte 
nach Möglichkeit das vorgeworfene Delikt angeben. 

42. Wie viele der Entscheidungen gegen Beschuldigte wegen des Verdachts 
einer Straftat im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel sind rechtskräftig? 
Bitte nach Möglichkeit das vorgeworfene Delikt angeben. 

43. Wie sind die jeweiligen Ergebnisse der Verurteilungen? Bitte jeweils nach 
Möglichkeit Delikt, Strafe und Strafhöhe angeben und soweit möglich  
angeben, ob dem Ergebnis eine Verurteilung oder ein Strafbefehl  
zugrunde liegt.  

44. Wie viele der Verfahren gegen wie viele Beschuldigte wegen einer Straftat 
im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel wurden nach § 170 II StPO ein-
gestellt? Bitte nach Möglichkeit das vorgeworfene Delikt angeben. 

45. Wie viele der Verfahren gegen wie viele Beschuldigte wegen einer Straftat 
im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel wurden nach § 153 StPO einge-
stellt? Bitte nach Möglichkeit das vorgeworfene Delikt angeben. 

46. Wie viele der Verfahren gegen wie viele Beschuldigte wegen einer Straftat 
im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel wurden nach § 153a StPO einge-
stellt? Bitte nach Möglichkeit das vorgeworfene Delikt angeben. 

Siehe Drs. 22/8148 und Anlage 1.  

Die Anzahl der (abgeschlossenen und nicht abgeschlossenen) Ermittlungsverfahren ist 
unverändert. 

Die der Antwort zur Drs. 22/8148 angefügte Tabelle wurde zum Stichtag 24. Mai 2022 
aktualisiert und um die Tatvorwürfe ergänzt, die dem jeweiligen Ermittlungsverfahren 
laut MESTA zugrunde lagen.  

Die Daten stehen unter dem Vorbehalt der vollständigen und richtigen Erfassung in 
MESTA. Sofern einem Beschuldigten laut MESTA die Begehung mehrerer Delikte vor-
geworfen wird, wurde eine entsprechende Anzahl von Zeilen in der Excel-Tabelle  
erzeugt. Anhand der jeweiligen Beschuldigten-ID ist erkennbar, welchen Beschuldigten 
die Begehung mehrerer Delikte vorgeworfen wird (rot markiert). 

Eine Auswertung der in MESTA jeweils erfassten Strafhöhe war aufgrund des erhebli-
chen Programmieraufwandes im Rahmen der für die Beantwortung dieser Parlamenta-
rischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Eine solche wäre im  
Übrigen auch wenig aussagekräftig, da davon auszugehen ist, dass in vielen Fällen 
Gesamtstrafen unter Einbeziehung von Verurteilungen wegen anderweitiger Vorwürfe 
verhängt worden sind. Eine händische Auswertung der 246 Verfahren, in denen eine 
Verurteilung erfolgt ist, ist in der für die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage 
zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. 

47 Ausweislich der Antwort auf Drs. 22/8148 befinden sich noch zwei Perso-
nen wegen Verurteilungen im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel in 
Strafhaft. Wegen welcher Delikte an welchen Tattagen und Tatorten wur-
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den die Inhaftierten zu welcher Strafe verurteilt und welches Geschlecht, 
Alter und welche Staatsangehörigkeit haben die Inhaftierten?   

Personen Delikt Tattag Tatort 
Nr. 1, männ-
lich, 23 Jahre, 
deutsch 

Drei Fälle des Landfriedensbruchs 
(§ 125 StGB) in Tateinheit mit tätli-
chem Angriff auf Vollstreckungsbe-
amte (§ 114 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 113 
StGB) sowie versuchter gefährlicher 
Körperverletzung (§§ 223 Abs. 1, 224 
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, 22, 23 StGB); 
Zwei Fälle des schweren Landfrie-
densbruchs (§§ 125 Abs. 1, 125a Satz 
1 und 2 Nr. 4 StGB); 
Ein Fall der Unterschlagung in Tatein-
heit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis  
(§ 246 StGB; § 21 StVG) sowie ein 
Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis 
(§ 21 StVG) 

Tat 1 – 4: 
7. Juli 2017 
Tat 5: 
8. Juli 2017 
Tat 6: 
Nach dem  
18. Oktober 
2018 
Tat 7: 
23. Oktober 
2018 

Tat 1: 
Ecke Schulterblatt/ 
Neuer Pferdemarkt 
Tat 2: 
Bleichenstraße/  
Ecke Littmannstraße 
Tat 3: 
Lerchenstraße/  
Ecke Littmannstraße 
Tat 4: 
Schulterblatt 49 
Tat 5: 
Altonaer Straße 67 
Tat 6: 
Am Schacksee 
Tat 7: 
Stiefmütterchenweg in 
Höhe der Hausnr. 29 

Nr. 2, männ-
lich, 42 Jahre, 
deutsch 

Fünf Fälle des Landfriedenbruchs in 
einem besonders schweren Fall 
(§§ 125 Abs. 1, 125a Satz 1 und 2  
Nr. 2 StGB) in Tateinheit mit tätlichem 
Angriff auf Vollstreckungsbeamte in 
einem besonders schweren Fall 
(§ 114 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 113 
Abs. 2 Nr. 1 StGB) und versuchter  
gefährlicher Körperverletzung (§§ 223 
Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, 22, 
23 StGB) 

Tat 1:  
6. Juli 2017 
Taten 2 – 5: 
7. Juli 2017 

Tat 1:  
Hafenstraße Höhe 
Hausnr. 50 
Tat 2: 
Schulterblatt  
Ecke Rosenhofstraße 
Tat 3: 
Schulterblatt  
Ecke Lerchenstraße 
Tat 4: 
Lerchenstraße 
Tat 5: 
Schulterblatt  
Ecke Lerchenstraße  

Im Übrigen siehe Drs. 22/8148. 

48. Im Mai 2020 wurde die unter anderem mit der Gesichtserkennungssoft-
ware „Videmo 360“ hinsichtlich der G20-Verfahren erstellte und gepflegte 
biometrische Datenbank zur Gesichtserkennung von der Polizei laut eige-
nen Angaben gelöscht. Vor diesem Hintergrund: Ist seitdem diese Technik 
wieder zum Einsatz gekommen?  

Wenn ja, in welchen konkreten Fällen (kurzer Sachverhalt) und mit wel-
cher Begründung (kurz)? Wurden in dem Zusammenhang auch wieder 
entsprechende Datenbanken angelegt und gepflegt?  

Wenn ja, zu welchem Zweck und mit welcher Begründung? 

Nein. 

49. In wie vielen Fällen (auch im Zusammenhang mit G20) haben die mit der 
oben genannten Gesichtserkennungssoftware „Videmo 360“ und der  
damit verbundenen Technik gewonnenen Daten zu einem Gerichtsverfah-
ren geführt? Welche damit verfolgten Delikte lagen diesen jeweils  
zugrunde und wie sind die Verfahren jeweils ausgegangen? 

In MESTA wird nicht erfasst, ob die mit der Gesichtserkennungssoftware „Videmo 360“ 
gewonnenen Daten zu einem Gerichtsverfahren geführt haben. Eine Beantwortung der 
Fragestellungen wäre daher nur durch eine händische Auswertung sämtlicher 426 Ver-
fahrensakten aus dem Register 7120 Js, in denen Anklage erhoben wurde, möglich. 
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Die Beiziehung und Auswertung dieser Verfahren ist in der für die Beantwortung einer 
Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. 

Öffentlichkeitsfahndung im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel 

Die Ermittlungsgruppe „Schwarzer Block“ veröffentlichte am 2. Juli 2019 im 
Rahmen der sechsten Öffentlichkeitsfahndung im Zusammenhang mit dem 
G20-Gipfel in Hamburg Bilder von 13 verdächtigen Personen. Laut Pressemit-
teilung der Polizei Hamburg vom selben Tag wurden im Zuge der bis dahin 
fünf Öffentlichkeitsfahndungen seit Dezember 2017, bei denen Bilder von ins-
gesamt 400 Personen veröffentlicht wurden, 133 Personen identifiziert. Auf 
Seite 2 der Drs. 21/17747 hat der Senat wie folgt geantwortet: „Es wurden 
insgesamt 359 Fahndungen von nicht identifizierten Personen gelöscht, da mit 
keinem weiteren Hinweiseingang gerechnet wurde.“ Vor diesem Hintergrund 
fragen wir den Senat: 

50. Von wie vielen Personen insgesamt wurden bisher im Zusammenhang mit 
dem G20-Gipfel Bilder zur Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht?  

Siehe Drs. 21/19329. Die Datenlage hat sich nicht verändert. 

51. Wie viele von diesen Fahndungen wurden inzwischen wieder gelöscht, 
weil die Personen nicht identifiziert werden konnten? 

Die Polizei hat alle Fahndungen zwischenzeitlich gelöscht. 

52. Wie viele Personen konnten durch diese Fahndungen identifiziert wer-
den? 

Siehe Antwort zu 50. 

53. In wie vielen Fällen von durch die Öffentlichkeitsfahndung identifizierten 
Personen wurde im Anschluss an ein Ermittlungsverfahren auch Anklage 
erhoben?  

54. In wie vielen Fällen von durch die Öffentlichkeitsfahndung identifizierten 
Personen wurde auf die Anklage hin das Hauptverfahren eröffnet? Wel-
che Verfahren (Sachverhalt kurz; insbesondere welche Delikte) waren das 
und wie sind diese jeweils ausgegangen? 

In MESTA wird nicht erfasst, ob eine beschuldigte Person im Wege einer Öffentlich-
keitsfahndung identifiziert wurde. Eine Beantwortung der Fragestellungen wäre daher 
nur durch eine händische Auswertung sämtlicher 426 Verfahrensakten aus dem Regis-
ter 7120 Js, in denen Anklage erhoben wurde, möglich. Die Beiziehung und Auswertung 
dieser Verfahren ist in der für die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht möglich.  

Soweit in der Drs. 21/19329 ähnliche Fragestellungen teilweise beantwortet werden 
konnten, war dies nur möglich, weil die Antworten auf einer MESTA-basierten Auswer-
tung von Informationen aus einer händisch geführten Liste beruhten. Diese Liste liegt 
nicht mehr vor. 

Zivilgerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel  

55. Haben im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel Geschädigte von Strafta-
ten durch Polizeikräfte zivilrechtliche Ansprüche erhoben?  

Wenn ja, in welchen Fällen (bitte Kurzsachverhalt angeben) und wie ist 
der Stand?  

56. Gab es sonstige Ansprüche, die gegenüber Polizeibeamt:innen erhoben 
wurden?  

Wenn ja, in welchen Fällen (bitte Kurzsachverhalt angeben) und wie ist 
der Stand? 
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57. Hat im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel die Polizei Hamburg gegen 
Aktivist:innen zivilrechtliche Ansprüche erhoben?  

Wenn ja, in welchen Fällen (bitte Kurzsachverhalt angeben) und wie ist 
der Stand? 

Nein. 

Verwaltungsgerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel 

58. Wie viele verwaltungsgerichtliche Verfahren (auch Eilverfahren) werden/ 
wurden gegen die Freie und Hansestadt Hamburg als Trägerin der jewei-
ligen Behörden im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel geführt? Wie wur-
den diese jeweils entschieden? Bitte Aktenzeichen, Datum, Stichwort zum 
Sachverhalt und Tenor angeben. 

Gegen die Freie und Hansestadt Hamburg wurden insgesamt 67 verwaltungsgerichtli-
che Verfahren im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel geführt. 

Zwei dieser Verfahren, gerichtet gegen das Bezirksamt Hamburg-Mitte (Eilverfahren 
und Klage), wurden zu derselben Sache geführt: 

1. Eilantrag vom 5. Juli 2017 (AZ: 8 E 6608/17) auf dauerhafte Entfernung sämtli-
cher gewerblicher Gegenstände von allen Gehwegen/Rücknahme beziehungs-
weise Widerruf von diesbezüglich erteilten Sondernutzungserlaubnissen. Der 
Antrag wurde mit Beschluss vom 5. Juli 2017 abgelehnt. 

2. Klage vom 5. Juli 2017 (AZ: 20 K 6607/17) auf dauerhafte Entfernung sämtli-
cher gewerblicher Gegenstände von allen Gehwegen/Rücknahme beziehungs-
weise Widerruf von diesbezüglich erteilten Sondernutzungserlaubnissen. Die 
Klage wurde mit Urteil vom 22. März 2019 abgewiesen. 

Ein weiteres dieser insgesamt 67 verwaltungsgerichtlichen Verfahren richtet sich gegen 
das Bezirksamt Altona. Gegenstand ist die Versagung einer Sondernutzungserlaubnis 
für die Durchführung eines G20-Protestcamps im Altonaer Volkspark. Das gerichtliche 
Aktenzeichen dieses Verfahrens in erster Instanz lautete 10 K 307/18, das gerichtliche 
Aktenzeichen des Berufungsverfahrens in zweiter Instanz lautet 4 Bf 221/20. In erster 
Instanz wurde die Klage mit Urteil vom 15. Juli 2020 abgewiesen und die Rechtmäßig-
keit der vom Bezirksamt Altona ausgesprochenen Versagung der Sondernutzungser-
laubnis bestätigt. Eine Entscheidung im Berufungsverfahren steht noch aus. 

Die übrigen 64 Verfahren richteten beziehungsweise richten sich gegen die Polizei 
Hamburg. Insoweit wird auf die Anlage 2 verwiesen. 

Rechtswidrige Absperrung und Untersagung von G20-Protestcamp auf der 
Elbinsel Entenwerder (VG Hamburg, Urteil vom 04.05.2022 – 21 K 264/18) 

Trotz einer gerichtlich erwirkten Genehmigung zur Durchführung eines Pro-
testcamps auf der Halbinsel Entenwerder riegelte die Hamburger Polizei im 
Juli 2017 den Zugang zur Halbinsel Entenwerder ab und untersagte die Errich-
tung eines Protestcamps. Selbst als die Versammlungsbehörde den Elbpark 
als Versammlungsort bestätigte, hob die Polizei die Absperrung zunächst nicht 
auf. Nun stellte das VG Hamburg in einem Urteil fest (VG Hamburg, Urteil vom 
04.05.2022 – 21 K 264/18), dass die Absperrung und Untersagung des  
Zugangs zur Entenwerder Halbinsel rechtswidrig war. Das Gericht hat die  
Berufung zum OVG zugelassen. 

59. Wurde bezüglich des hiesigen Urteils von einer Prozesspartei Berufung 
eingelegt?  

Wenn ja, von welcher Seite und mit welcher Begründung (kurz)? 

60. Welche Stelle hat wann die Entscheidung zur Durchführung der oben  
genannten Maßnahme getroffen? Mit welcher Begründung? 
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61. Hat der Senat oder die zuständige Versammlungsbehörde – unabhängig 
davon, ob bezüglich des hiesigen Urteils Berufung eingelegt wurde oder 
nicht, Konsequenzen (zum Beispiel personelle oder strukturelle) aus die-
sem Urteil gezogen?  

Wenn ja, welche?  

Wenn nein, warum nicht? 

Es handelt sich um ein anhängiges Verfahren, in dem das schriftliche Urteil noch nicht 
vorliegt. 

62. In wie vielen Fällen seit 2017 hat die Polizei Hamburg im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit Maßnahmen durchgeführt, die im Widerspruch zu vorher-
gehenden (verwaltungs-)gerichtlichen Entscheidungen standen? Welcher 
Sachverhalt und welche Begründung (beides kurz) lag diesen Maßnah-
men jeweils zugrunde? Welche Konsequenzen (Änderung der Dienstvor-
schriften, Änderung der Praxis, personelle Konsequenzen…) wurden  
daraus gezogen? 

In keinem Fall. 

Rechtswidrigkeit einer Allgemeinverfügung vom 01.06.2017 im Hinblick auf 
zwei angemeldete Versammlungen (VG Hamburg, Urteil vom 25.02.2022 –  
3 K 1611/18) 

Die Stadt Hamburg hatte während des G20-Gipfels per Allgemeinverfügung 
Versammlungen innerhalb eines etwa 38 Quadratkilometer großen Bereichs 
verboten. Das Gebiet reichte vom Flughafen im Norden bis zum Veranstal-
tungsort der Klägerin im Stadtzentrum. Demonstriert werden sollte vor dem 
„Afrika-Haus“ und vor der Hamburger Geschäftsstelle des Afrika-Vereins der 
deutschen Wirtschaft. Das VG Hamburg hat in seinem Urteil (VG Hamburg, 
Urteil vom 25.02.2022 – 3 K 1611/18) das Verbot der beiden Versammlungen 
für rechtswidrig erklärt. Ein solches wäre nur gerechtfertigt gewesen, wenn von 
den Versammlungen eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit aus-
gegangen wäre. Der Vortrag der Beklagten begründete aber höchstens eine 
abstrakte Gefahrenlage. Das Gericht hat die Berufung gemäß § 124a Absatz 
1 Satz 1 in Verbindung mit § 124 Absatz 2 Nummer 3 VwGO zugelassen. Nach 
Ansicht des Gerichts hat die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen  
§ 35 Satz 2 HmbVwVfG in Verbindung mit § 15 Absatz 1 VersG ermöglicht, 
eine versammlungsrechtliche Verbotszone einzurichten, die auch Versamm-
lungen erfasst, bei deren Durchführung keine unmittelbare Gefährdung  
besteht, grundsätzliche Bedeutung. 

63. Wurde bezüglich des hiesigen Urteils von einer Prozesspartei Berufung 
eingelegt?  

Wenn ja, von welcher Seite und mit welcher Begründung (kurz)? 

64. Hat der Senat oder die zuständige Versammlungsbehörde, unabhängig 
davon, ob bezüglich des hiesigen Urteils Berufung eingelegt wurde, Kon-
sequenzen (zum Beispiel personelle oder strukturelle) aus diesem Urteil 
gezogen?  

Wenn ja, welche?  

Wenn nein, warum nicht? 

Die Beklagte hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Mögliche Prüfungen im Sinne 
der Fragestellung erfolgen durch die Polizei/Versammlungsbehörde erst nach dem Vor-
liegen einer rechtskräftigen verwaltungsgerichtlichen Entscheidung.  

Im Übrigen berücksichtigt die Versammlungsbehörde bei ihren jeweiligen versamm-
lungsrechtlichen Entscheidungen die ihr bekannten einschlägigen rechtskräftigen ver-
waltungsgerichtlichen Entscheidungen. 
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65. Haben hamburgische Versammlungsbehörden nach dem G20-Gipfel in 
weiteren Fällen vergleichbare „versammlungsrechtliche Verbotszonen“ 
erlassen?  

Wenn ja, wie viele und in welchen Fällen (kurzer Sachverhalt) und mit 
welcher jeweiligen Begründung (kurz)?  

Nein. 

66. Gab es im Zusammenhang mit „versammlungsrechtlichen Verbotszonen“ 
weitere (verwaltungs-)gerichtliche Verfahren (auch Eilverfahren), an  
denen die Freie und Hansestadt Hamburg als Trägerin der jeweiligen Ver-
sammlungsbehörde beteiligt gewesen ist?  

Wenn ja, wie viele und wie sind diese jeweils ausgegangen? 

Es sind zwei weitere Fortsetzungsfeststellungsklagen anhängig, die ebenfalls im  
Zusammenhang mit dem G20-Gipfel stehen. Verwaltungsgerichtliche Entscheidungen 
sind in beiden Verfahren noch nicht ergangen. 

Rechtswidrige Ingewahrsamnahme eines italienischen Versammlungsteilneh-
mers (VG Hamburg, Urteil vom 05.06.2019 – 17 K 1823/18)  

Ein italienischer Staatsangehöriger, der sich im Bereich der Abschlusskund-
gebung der Versammlung „Grenzenlose Solidarität statt G20“ aufhielt, wurde 
rechtswidrig für einen Tag in Polizeigewahrsam genommen. Wie das VG Ham-
burg in seinem Urteil (VG Hamburg, Urteil vom 05.06.2018 – 17 K 1823/18) 
feststellt, lagen in der Person des Klägers absolut keine Tatsachen vor, die die 
Annahme, von ihm gehe eine unmittelbare Gefahr aus, hätten rechtfertigen 
können. Sämtliche von der Polizei Hamburg herangezogenen Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer solchen unmittelbaren Gefahr, seien nicht ausreichend 
gewesen – schon die zuständige Polizeiführung habe mit ihrem – gegen die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verstoßenden – Verhalten 
den Keim für das rechtswidrige Verhalten der vor Ort handelnden Polizist:in-
nen gesetzt. 

Im Tatbestand auf Seite 4 des Urteils führt das Gericht eine Mitteilung der 
Dienststelle LKA 7 auf, welche am 08.07.2017 gegen 16.00 Uhr an eingesetzte 
Polizeikräfte übermittelt wurde und in der es unter anderem heißt, dass „auf-
grund gesicherter Erkenntnisse“ davon auszugehen sei, dass sich italienische 
Staatsangehörige „zur Begehung schwerer Straftaten“ verabredet hätten. Aus 
dem Grunde würden die Einsatzkräfte um eine „offensive Feststellung der 
Identität von Personen (...), bei denen Hinweise vorliegen, dass es sich um 
Italiener handelt (…)“ gebeten. Zu dieser Mitteilung stellt das Gericht in den 
Entscheidungsgründen auf Seite 15 des Urteils fest, dass Erkenntnisse des 
Landesamtes für Verfassungsschutz „typischerweise unkonkret und in ihrem 
sachlichen Gehalt nicht überprüfbar“ und deshalb als „Tatsachengrundlage für 
den weitreichenden Freiheitseingriff“ nicht ausreichend seien. Weiterhin heißt 
es auf Seite 17: „Nach Auffassung des Gerichts hat die Polizeiführung hier-
durch den entscheidenden Impuls für das folgende rechtswidrige Handeln der 
nachgeordneten Beamten gesetzt“ und: „Die Polizeiführung hat damit gegen 
die (…) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (…) verstoßen.“ 

67. Zieht die Hamburger Polizei im Rahmen ihrer Tätigkeit weiterhin Erkennt-
nisse des Landesamtes für Verfassungsschutz, welche laut hiesigen  
Urteils des VG Hamburg „typischerweise unkonkret und in ihrem sachli-
chen Gehalt nicht überprüfbar“ sind als Tatsachengrundlage für polizeili-
che Maßnahmen heran?  

Wenn ja, warum, inwiefern und in welchen Fällen? 

Sofern das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) im Rahmen seiner gesetzlichen  
Befugnisse Erkenntnisse in Form von Behördenzeugnissen an die Polizei übermittelt, 
können diese nach Prüfung und Abgleich mit möglichen weiteren Erkenntnissen Grund-
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lage für polizeiliche Maßnahmen sein. Ob und in welchem Umfang dies geschieht, ist 
vom jeweiligen Einzelfall abhängig. 

68. In wie vielen Fällen seit 2017 hat die Hamburger Polizei Erkenntnisse des 
Landesamtes für Verfassungsschutz als Tatsachengrundlage für ihre 
Maßnahmen herangezogen? In wie vielen Fällen haben sich diese  
Erkenntnisse nach Durchführung der Maßnahme als zutreffend heraus-
gestellt? 

Statistische Daten im Sinne der Fragestellung werden von der Polizei nicht erhoben. 
Für die Beantwortung wäre eine Durchsicht sämtlicher Hand- und Ermittlungsakten der 
für das LfV als Ansprechpartner zuständigen Abteilung Staatsschutz im Landeskrimi-
nalamt (LKA 7) des erfragten Zeitraums erforderlich. Die Auswertung mehrerer Tau-
send Vorgänge ist in der für die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. 

69. Hat der Senat oder die Behörde für Inneres und Sport der Freien und Han-
sestadt Hamburg oder die ihrer Aufsicht unterstehende Polizei Hamburg 
Konsequenzen (zum Beispiel personelle oder strukturelle) für die Poli-
zeiführung aus den vorstehenden Feststellungen des Gerichts gezogen?  

Wenn ja, welche?  

Wenn nein, warum nicht? 

70. Hat der Senat oder die Behörde für Inneres und Sport der Freien und Han-
sestadt Hamburg oder die ihrer Aufsicht unterstehende Polizei Hamburg 
Konsequenzen (zum Beispiel personelle oder strukturelle) für die den 
„Auftrag zur offensiven Überprüfung italienischer Staatsangehöriger“  
erlassende Dienststelle des LKA 7 gezogen?  

Wenn ja, welche?  

Wenn nein, warum nicht? 

Von der Polizei werden Mitteilungen des LfV immer im jeweiligen Einzelfall in den poli-
zeilichen Kontext aus Erkenntnissen zur Person und der Gefahrenprognose gesetzt. 
Aufgrund der daraus resultierenden Lagebewertung werden dann die notwendigen  
polizeilichen Maßnahmen getroffen. Nach Auffassung der Polizei mussten grundsätzli-
che Konsequenzen im Sinne der Fragestellungen deshalb nicht erfolgen. 

Das LKA 7 hat in Zusammenarbeit mit dem Justiziariat der Polizei die Anforderungen 
an auf Prognosebewertungen beruhende freiheitsbeschränkende oder -entziehende 
Entscheidungen weiterentwickelt. Diese werden für die nachträgliche Überprüfung der 
Maßnahmen in den im jeweiligen Einzelfall erforderlichen Unterlagen dokumentiert. 

Im Tatbestand auf Seite 6 des Urteils führt das Gericht die von der Polizei 
Hamburg angeführte Begründung für die Ingewahrsamnahme auf: Neben den 
bereits oben genannten Erkenntnissen des Landesamts für Verfassungs-
schutz, seien aus Sicht der Polizei Hamburg „(…) wegen von den Mitgliedern 
der Gruppe mitgeführter schwarzer Wechselkleidung, des Kartenmaterials, 
der Hinweise zum Umgang mit polizeilichem Zwang, der von zahlreichen Mit-
gliedern auf die Unterarme geschriebenen Nummer des anwaltlichen Not-
dienstes sowie wasserfest verpackter Ausweispapiere (…) erhebliche Schä-
den und Gefahren für Leib, Leben und Eigentum Dritter zu befürchten gewe-
sen.“ Hierzu stellt das Gericht in den Entscheidungsgründen auf Seite 16 des 
Urteils fest: „(…) Schwarze Kleidung (…) würde nicht als Indiz für eine unfried-
liche, ja gewalttätige Einstellung und schon gar nicht als Hinweis auf die  
unmittelbar bevorstehende (…) Begehung einer Ordnungswidrigkeit von  
erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder einer Straftat bewertet wer-
den können.“ Weiterhin heißt es auf Seite 17 des Urteils: „Ebenso wenig wird 
man (…) in der auf die Unterarme (…) erfolgten Notierung der Nummer des 
(…) anwaltlichen Notdienstes sowie den mitgeführten Hinweisen über das Ver-
halten bei polizeilichem Zwang Indizien für ein bevorstehendes gewalttätiges 
Verhalten sehen können.“ Vielmehr stellt „das streitgegenständliche Verhalten 
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der Beklagten einen eindrucksvollen Beleg für die Berechtigung derartiger vor-
sorglicher Maßnahmen“ dar. Und: „Nichts anderes gilt für die wasserfeste Ver-
packung der Ausweispapiere. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern darin ein 
Hinweis auf bevorstehende schwere Straftaten (…) gesehen werden kann.“ 

71. Werden/Wurden die oben genannten Umstände wie schwarze Kleidung, 
auf Unterarme notierte Nummer des anwaltlichen Notdienstes oder was-
serfeste Verpackung der Ausweispapiere im Rahmen von Versammlun-
gen, Zusammenkünften oder Ähnliches weiterhin nach Rechtskraft dieses 
Urteils als Indizien zur Begründung polizeilicher Maßnahmen herangezo-
gen?  

Wenn ja, in welchen konkreten Fällen und mit welcher Begründung 
(kurz)? 

Für die Einleitung polizeilicher Maßnahmen muss stets ein Grund vorliegen, der sich 
aus tatsächlichen Anhaltspunkten ergibt. Diese werden individuell, zum Beispiel anhand 
des Verhaltens von Störenden, dem aktuellen Geschehensablauf, der Gefahrenprog-
nose und gegebenenfalls weiterer Umstände von der Polizei geprüft und bewertet. Tat-
sachen wie zum Beispiel „schwarze Kleidung“ beziehungsweise „auf Unterarme notierte 
Nummern des anwaltlichen Notdienstes“ werden dabei lediglich als ein Anhaltspunkt in 
der Gesamtbewertung herangezogen. Nach den polizeilichen Erfahrungen muss es 
also in der Gesamtbetrachtung der vorliegenden Tatsachen des jeweils zu bewertenden 
Einzelfalls möglich erscheinen, dass eine unrechtmäßige Handlung bevorsteht. 

Im Übrigen werden statistische Erhebungen im Sinne der Fragestellung von der Polizei 
nicht durchgeführt. Für die Beantwortung wäre eine Durchsicht sämtlicher Einsatz- 
unterlagen und der damit zusammenhängenden weiteren Vorgänge des erfragten Zeit-
raums bei der Polizei erforderlich. Die Auswertung mehrerer Tausend Vorgänge ist in 
der für die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden 
Zeit nicht möglich. 
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